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PRESSEMITTEILUNG 

Der Digital Services Act (Gesetz über digitale Dienste, DSA):  
Unia erhält Status als „vertrauenswürdiger Hinweisgeber“ 

  

Die Verordnung über digitale Dienste („Digital Services Act“ oder „DSA“) hat das Ziel, ein 
sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld für Nutzer digitaler Dienste in Europa zu schaffen. 
Ein zentrales Instrument hierfür ist die Zuerkennung des Status eines vertrauenswürdigen 
Hinweisgebers (Trusted Flagger). Die ersten vertrauenswürdigen Hinweisgeber sind 
inzwischen bekannt. Das BIPT (Belgisches Institut für Postdienste und Telekommunikation), 
der CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) und der Medienrat der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft erkennen Unia - die unabhängige interföderale öffentliche Einrichtung, die 
Gleichbehandlung fördert und Rassismus sowie Diskriminierung bekämpft - als 
vertrauenswürdigen Hinweisgeber an. Inhalte, die von Unia als illegal identifiziert und 
gemeldet werden, müssen folglich von den betroffenen Online-Plattformen vorrangig 
behandelt werden. 

Nachdem Unia einen Antrag auf Anerkennung als vertrauenswürdiger Hinweisgeber 
eingereicht hatte, wurde dieser von drei der vier Behörden geprüft, die für die Umsetzung 
des DSA in Belgien zuständig sind: dem BIPT, dem CSA und dem Medienrat. Nach einer 
gründlichen Analyse entschieden alle drei Behörden, Unia den Status des 
vertrauenswürdigen Hinweisgebers zu gewähren.  

Parallel dazu hat die niederländischsprachige Medienaufsichtsbehörde, der Vlaamse 
Regulator voor de Media (VRM), den Antrag auf Anerkennung des VMRI (Vlaams 
Mensenrechteninstituut) als vertrauenswürdigen Hinweisgeber bearbeitet. 

Unia, bereits seit mehreren Jahren in diesem Fachgebiet tätig, erhält damit die offizielle 
Anerkennung als vertrauenswürdiger Hinweisgeber für den Bereich rechtswidriger 
Online-Inhalte, insbesondere: Diskriminierung, Hassrede und Negationismus im 
Internet.  

Vertrauenswürdige Hinweisgeber sind Organisationen, die von den zuständigen Behörden 
anerkannt werden, weil sie in einem bestimmten Fachgebiet über ausgewiesene Expertise 
verfügen. Ihre Meldungen von rechtswidrigen Inhalten an Online-Plattformen gelten dabei 
als zuverlässig, präzise und qualitativ hochwertig. Sie übernehmen eine Schlüsselrolle bei 
der Erkennung und schnellen Bearbeitung potenziell rechtswidriger Inhalte.  
  
Die Zuerkennung des Status „vertrauenswürdiger Hinweisgeber“ ist ein wichtiger Schritt 
bei der Umsetzung des Digital Services Act (DSA) in Belgien. Sie ermöglicht es den 
anerkannten Hinweisgebern, rechtswidrige Inhalte in ihrem Fachgebiet mit Priorität an 
Online-Plattformen zu melden, die in der Europäischen Union tätig sind. Dieser Status 
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muss von allen Plattformen berücksichtigt werden, die ihre Dienste in der EU anbieten – 
unabhängig von ihrem Sitz. Die Plattformen sind dabei verpflichtet, solche Meldungen 
vorrangig zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass schädliche Inhalte effizient geprüft und 
gegebenenfalls entfernt werden. 
 
Darüber hinaus müssen vertrauenswürdige Hinweisgeber, mindestens einmal jährlich 
einen Bericht über ihre Meldungen veröffentlichen. Dieser Bericht enthält insbesondere die 
Anzahl der Meldungen, die Art der gemeldeten rechtswidrigen Inhalte sowie die von den 
Plattformanbietern ergriffenen Maßnahmen. Er ermöglicht den zuständigen Behörden eine 
sorgfältige Überwachung der Aktivitäten der Hinweisgeber. 
  
Die Rolle des BIPT als Koordinator für digitale Dienste (DSC) 
  
Das BIPT ist der nationale Koordinator für digitale Dienste für die Umsetzung des DSA. In 
dieser Eigenschaft nimmt das BIPT insbesondere Beschwerden von Nutzern von 
Vermittlungsdiensten wegen Nichteinhaltung des DSA oder Anträge auf Zuerkennung des 
Status eines vertrauenswürdigen Hinweisgebers von in Belgien niedergelassenen 
Bewerbern entgegen.   
  
Die Rolle des Medienrates als zuständige Behörde 

Der Medienrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist die unabhängige 
Regulierungsbehörde für Mediendienste. Gemeinsam mit dem CSA (Französische 
Gemeinschaft), dem VRM (Flämische Gemeinschaft) und dem BIPT (föderale Ebene) setzt 
er die Bestimmungen des Digital Services Act (DSA) in Belgien um.  

Weiterführende Links: 
 
- Unia: https://www.unia.be/de/?lang=de 

- Informationen für Plattformnutzer zu vertrauenswürdigen Hinweisgebern: 
https://www.ibpt.be/verbraucher/digital/die-dsa-verordnung-digital-services-
act/vertrauenswurdige-hinweisgeber; 

- Informationen für Unternehmen, die vertrauenswürdiger Hinweisgeber werden möchten: 
https://www.bipt.be/betreiber/digital/das-gesetz-uber-digitale-dienste/vertrauenswurdige-dsa-
hinweisgeber; 

- Wie können Beschwerden gegen Online-Plattformen oder Suchmaschinen eingelegt 
werden:https://www.bipt.be/verbraucher/digital/die-dsa-verordnung-digital-services-act/dsa-
eine-beschwerde-einlegen; 

- EU-Liste der vertrauenswürdigen Hinweisgeber:                                                           
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trusted-flaggers-under-dsa.  
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